
281.0 

Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 
Jahrgang 2018 Nr. 365 ausgegeben am 7. Dezember 2018 

 

Gesetz 
vom 4. Oktober 2018 

über die Abänderung der Exekutionsordnung 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 24. November 1971 über das Exekutions- und Rechts-
sicherungsverfahren (Exekutionsordnung; EO), LGBl. 1972 Nr. 32/2, in 
der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 277d Abs. 1 Ziff. 4 

1) Der Anspruch auf Unterlassung von Eingriffen in die Privatsphäre 
kann insbesondere durch folgende Mittel gesichert werden: 
4. Verbot der Weitergabe und Verbreitung von personenbezogenen 

Daten und Lichtbildern des Sicherungsgegners, 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 36/2018 und 69/2018 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz vom 
4. Oktober 2018 in Kraft. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Adrian Hasler 
Fürstlicher Regierungschef 
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